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der formalıter alle wesentliıchern Einzelfreiheıilts- VO Zweıten Vatıkanıschen Konzıl angestoßenen
rechte gegenüber dem aal zukommen, dıe bereıts Prozeß der Entinstitutionalisierung 1m Bereıch der
der CX VONn 1917 aufgelıstet hatte Jlle dıejen1- polıtıschen Betätigung der Kırche aufgenommen
SCH nsprüche, dıe och 1mM Codex lurıs Canonicı und konkretisiert. Am Legationsrecht bZzw den ent-
Von 1917 Ingerenz- der Privilegienpositionen Ssprechenden fehlenden teilkırchlichen ompeten-
gedeute hatten, hat der kırchliche Gesetzgeber 1m ZCN ist insbesondere erkennen, daß für Fragen
CX VON 1983 zurückgenommen. Insbesondere des Staats-Kıirche-Verhältnisses ach WIe VOTI SC-
1st den Oormen des kırchlichen Gesetzbuches VO  —_ nerell und beinahe umfassend der Heılıge
1983 entnehmen. daß als polıtıschen elt- zuständig Ist DBschlıeßend untersucht der Ver-

der egenWwal das demokratische aatsmo- fasser das Verhältnis Von » Ius Canonıicum« ZU
dell VOT ugen hat. ure dıe Verknüpfung des » [Ius C1iviıle« 1mM kırchliıchen Gesetzbuch Von 1983,
»Persona moralıs«-Modells mıt dem in Z näherhın dıe verschiedenen Weısen, W1Ie der eX

enthaltenen ec aut Verkündigungs- staatlıches eCc seiner eıgenen Rechtsordnung
freiheit ze1g der Verfasser, dalß sıch kırchliche In Beziıehung
reıineın gegenüber dem aal insbesondere AUS der
relıg1ösen Sendung der Kırche legıtımıert. Im drıt- Eın Abkürzungsverzeıchnıs (S ö —12), ein

fangreiches Lıteraturverzeichnis (S 196 —217) undten Unterabschnitt des zweıten apıtels behandelt ebenso eın Kanones-, eın Personen- und eın Sach-der Verfasser dıe spezıfischen Beziıehungsebenen
zwıschen kırchlichen Rechtssubjekten und dem wortregıster runden dıe Arbeıt ab Unstimmigkeı1-

ten 1M Kanonesregıster Ssınd NIC| übersehen.aal 1mM eX lurıs Canoni1cl1. /Zur Strukturierung uberdem hat der Verfasser 1m Personenregıisterdiıeser Analyse 1en dıe Kınteilung in Institution
und Indıyiduum. Während der kırchliche esetzge- L1UTr dıejenigen Personen aufgeführt, dıe 1mM ext MS

nann! siınd. Bedauerlicherweise sınd dıe Verftfasserber den Laıen bewußt polıtısche Verantwortung DC>- der zıtıerten Lauteratur nıcht ıIn dieses Verzeıiıchnıisrade dus$s dem Glauben heraus zumutet, wırd den
erıkern Strenge polıtısche Enthaltsamkeit aufer- mıteinbezogen worden.

legt Der CX VonNn 083 hat amı den bereıts Wilhelm Rees, Bamberg/Augsburg

Dogmatik
Durwell, Fr.-X., Im Tod LSt das Leben. Chrıistus, se1 vermerkt, daß der utor mıt der Möglıchkeıt des

der Mensch UN der Tod, Verlag Neue ew1ıgen Heılsverlustes N1IC. L1UT N1IC rechnen
München [995, 716 Sr ISBN 3-857996-302, scheınt, sondern dıe entsprechenden bıblıschen
Q Stellen überhaupt nıcht behandelt. Die Möglıchkeit,

daß Jjemanı in unbereuter odsunde stirbt (Ist EN
NM legt 1l1er wunderbare und ansprechende Me- unrealıstisch, dıese Möglıchkeıt anzunehmen?),

dıtatiıonen ber das Sterben, dıe Begegnung mıt wırd nIc bedacht, vielmehr wırd das Gericht, iın
Chrıistus 1m Tod, dıe Chrıstusgemeinschaft, dıe 1m dem der »RıchterBuchbesprechungen  2883  der formaliter alle wesentlichern Einzelfreiheits-  vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßenen  rechte gegenüber dem Staat zukommen, die bereits  Prozeß der Entinstitutionalisierung im Bereich der  der Kodex von 1917 aufgelistet hatte. Alle diejeni-  politischen Betätigung der Kirche aufgenommen  gen Ansprüche, die noch im Codex Iuris Canonici  und konkretisiert. Am Legationsrecht bzw. den ent-  von 1917 Ingerenz- oder Privilegienpositionen an-  sprechenden fehlenden teilkirchlichen Kompeten-  gedeutet hatten, hat der kirchliche Gesetzgeber im  zen ist insbesondere zu erkennen, daß für Fragen  Kodex von 1983 zurückgenommen. Insbesondere  des Staats-Kirche-Verhältnisses nach wie vor ge-  ist den Normen des kirchlichen Gesetzbuches von  nerell und beinahe umfassend der Heilige Stuhl  1983 zu entnehmen, daß es als politischen Leit-  zuständig ist. Abschließend untersucht der Ver-  typus der Gegenwart das demokratische Staatsmo-  fasser das Verhältnis von »Ius Canonicum« zum  dell vor Augen hat. Durch die Verknüpfung des  »Ius Civile« im kirchlichen Gesetzbuch von 1983,  »Persona moralis«-Modells mit dem in c. 747 8 1  näherhin die verschiedenen Weisen, wie der Kodex  CIC/1983 enthaltenen Recht auf Verkündigungs-  staatliches Recht zu seiner eigenen Rechtsordnung  freiheit zeigt der Verfasser, daß sich kirchliche  in Beziehung setzt.  Freiheit gegenüber dem Staat insbesondere aus der  religiösen Sendung der Kirche legitimiert. Im drit-  Ein Abkürzungsverzeichnis (S. 8-12), ein um-  fangreiches Literaturverzeichnis (S. 196—217) und  ten Unterabschnitt des zweiten Kapitels behandelt  ebenso ein Kanones-, ein Personen- und ein Sach-  der Verfasser die spezifischen Beziehungsebenen  zwischen kirchlichen Rechtssubjekten und dem  wortregister runden die Arbeit ab. Unstimmigkei-  ten im Kanonesregister sind nicht zu übersehen.  Staat im Codex Iuris Canonici. Zur Strukturierung  Außerdem hat der Verfasser im Personenregister  dieser Analyse dient die Einteilung in Institution  und Individuum. Während der kirchliche Gesetzge-  nur diejenigen Personen aufgeführt, die im Text ge-  nannt sind. Bedauerlicherweise sind die Verfasser  ber den Laien bewußt politische Verantwortung ge-  der zitierten Literatur nicht in dieses Verzeichnis  rade aus dem Glauben heraus zumutet, wird den  Klerikern strenge politische Enthaltsamkeit aufer-  miteinbezogen worden.  legt. Der Kodex von 1983 hat damit den bereits  Wilhelm Rees, Bamberg/Augsburg  Dogmatik  Durwell, Fr.-X., Im Tod ist das Leben. Christus,  sei vermerkt, daß der Autor mit der Möglichkeit des  der Mensch und der Tod, Verlag Neue Stadt,  ewigen Heilsverlustes nicht nur nicht zu rechnen  München u.a. 1993, 116 S., ISBN 3-87996-302,  scheint, sondern die entsprechenden biblischen  9,-DM.  Stellen überhaupt nicht behandelt. Die Möglichkeit,  daß jemand in unbereuter Todsünde stirbt (Ist es so  Vf. legt hier wunderbare und ansprechende Me-  unrealistisch, diese Möglichkeit anzunehmen?),  ditationen über das Sterben, die Begegnung mit  wird nicht bedacht, vielmehr wird das Gericht, in  Christus im Tod, die Christusgemeinschaft, die im  dem der »Richter ... ewigen Lohn oder ewige Stra-  Sterben vollendet wird, die Fruchtbarkeit des To-  fe zuteilt« (S. 27) in erster Linie als »die letzte  des, d.h. das Apostolat in letzter Vollendung, und  Gnade ... der Begegnung mit Christus (verstanden),  andere existenziell wichtige Aspekte vor. Die Me-  der den Menschen im Tod rettet«. Das Heil muß  ditationen sind stark biblisch geprägt und auch mit  also nicht in diesem irdischen Leben gewirkt wer-  treffenden Worten von Heiligen erhellt, etwa mit  den, sondern kann auch noch im »Gericht« = Gnade  dem Wort der hl. Theresia von Lisieux: »Ob ich  der Christusbegegnung erlangt werden. Sollte sich  Angst habe? Wie könnte ich mich vor einem fürch-  dann jemand noch der Gnade verschließen? Ein  ten, den ich so sehr liebe?« In klarer christozentri-  solcher Heilsoptimismus gerät in Gefahr, das Heil  scher Ausrichtung wird das schon in den Sakra-  und die Christusbegegnung zu naturalisieren: Wie  menten grundgelegte Leben und Sterben des Gläu-  der Tod gehört das Heil (trotz seines Geschenk-  bigen auf die Vollendung hin ausgefaltet.  Charakters) zu den Selbstverständlichkeiten.  Bei aller Anerkennung der meditativen Begabung  Vf. huldigt der Auffassung, daß mit dem Tod die  des Autors hinterläßt das Buch doch einen zwie-  Zeit in dem Sinn aufhört, daß eine Gleichzeitigkeit  spältigen Eindruck: Sowohl biblisch als auch dog-  aller irdisch ungleichzeitigen Ereignisse eintritt. So  matisch stellen sich gewichtige Rückfragen. Wenn  begegnete Jesus in seinem Hinabstieg zu den Toten  auf der Rückseite der Gegensatz zwischen diesen  den Menschen, die vor ihm lebten und starben in ih-  Meditationen zu den »angstmachenden Predigten  rem Tod, um sie (also alle, nicht nur die Gerechten!),  von früher« (Fr. Bourdeau) hervorgehoben wird, so  mit sich ins ewige Leben hineinzuführen (S. 26); daew1gen Lohn der ewlige Stra-
Sterben vollendet wiırd, dıe arkeıt des \NO=- fe zuteıllt« (S 27) In erster I ınıe als »dıe letzte
des, das Apostolat In etzter Vollendung, und naBuchbesprechungen  2883  der formaliter alle wesentlichern Einzelfreiheits-  vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestoßenen  rechte gegenüber dem Staat zukommen, die bereits  Prozeß der Entinstitutionalisierung im Bereich der  der Kodex von 1917 aufgelistet hatte. Alle diejeni-  politischen Betätigung der Kirche aufgenommen  gen Ansprüche, die noch im Codex Iuris Canonici  und konkretisiert. Am Legationsrecht bzw. den ent-  von 1917 Ingerenz- oder Privilegienpositionen an-  sprechenden fehlenden teilkirchlichen Kompeten-  gedeutet hatten, hat der kirchliche Gesetzgeber im  zen ist insbesondere zu erkennen, daß für Fragen  Kodex von 1983 zurückgenommen. Insbesondere  des Staats-Kirche-Verhältnisses nach wie vor ge-  ist den Normen des kirchlichen Gesetzbuches von  nerell und beinahe umfassend der Heilige Stuhl  1983 zu entnehmen, daß es als politischen Leit-  zuständig ist. Abschließend untersucht der Ver-  typus der Gegenwart das demokratische Staatsmo-  fasser das Verhältnis von »Ius Canonicum« zum  dell vor Augen hat. Durch die Verknüpfung des  »Ius Civile« im kirchlichen Gesetzbuch von 1983,  »Persona moralis«-Modells mit dem in c. 747 8 1  näherhin die verschiedenen Weisen, wie der Kodex  CIC/1983 enthaltenen Recht auf Verkündigungs-  staatliches Recht zu seiner eigenen Rechtsordnung  freiheit zeigt der Verfasser, daß sich kirchliche  in Beziehung setzt.  Freiheit gegenüber dem Staat insbesondere aus der  religiösen Sendung der Kirche legitimiert. Im drit-  Ein Abkürzungsverzeichnis (S. 8-12), ein um-  fangreiches Literaturverzeichnis (S. 196—217) und  ten Unterabschnitt des zweiten Kapitels behandelt  ebenso ein Kanones-, ein Personen- und ein Sach-  der Verfasser die spezifischen Beziehungsebenen  zwischen kirchlichen Rechtssubjekten und dem  wortregister runden die Arbeit ab. Unstimmigkei-  ten im Kanonesregister sind nicht zu übersehen.  Staat im Codex Iuris Canonici. Zur Strukturierung  Außerdem hat der Verfasser im Personenregister  dieser Analyse dient die Einteilung in Institution  und Individuum. Während der kirchliche Gesetzge-  nur diejenigen Personen aufgeführt, die im Text ge-  nannt sind. Bedauerlicherweise sind die Verfasser  ber den Laien bewußt politische Verantwortung ge-  der zitierten Literatur nicht in dieses Verzeichnis  rade aus dem Glauben heraus zumutet, wird den  Klerikern strenge politische Enthaltsamkeit aufer-  miteinbezogen worden.  legt. Der Kodex von 1983 hat damit den bereits  Wilhelm Rees, Bamberg/Augsburg  Dogmatik  Durwell, Fr.-X., Im Tod ist das Leben. Christus,  sei vermerkt, daß der Autor mit der Möglichkeit des  der Mensch und der Tod, Verlag Neue Stadt,  ewigen Heilsverlustes nicht nur nicht zu rechnen  München u.a. 1993, 116 S., ISBN 3-87996-302,  scheint, sondern die entsprechenden biblischen  9,-DM.  Stellen überhaupt nicht behandelt. Die Möglichkeit,  daß jemand in unbereuter Todsünde stirbt (Ist es so  Vf. legt hier wunderbare und ansprechende Me-  unrealistisch, diese Möglichkeit anzunehmen?),  ditationen über das Sterben, die Begegnung mit  wird nicht bedacht, vielmehr wird das Gericht, in  Christus im Tod, die Christusgemeinschaft, die im  dem der »Richter ... ewigen Lohn oder ewige Stra-  Sterben vollendet wird, die Fruchtbarkeit des To-  fe zuteilt« (S. 27) in erster Linie als »die letzte  des, d.h. das Apostolat in letzter Vollendung, und  Gnade ... der Begegnung mit Christus (verstanden),  andere existenziell wichtige Aspekte vor. Die Me-  der den Menschen im Tod rettet«. Das Heil muß  ditationen sind stark biblisch geprägt und auch mit  also nicht in diesem irdischen Leben gewirkt wer-  treffenden Worten von Heiligen erhellt, etwa mit  den, sondern kann auch noch im »Gericht« = Gnade  dem Wort der hl. Theresia von Lisieux: »Ob ich  der Christusbegegnung erlangt werden. Sollte sich  Angst habe? Wie könnte ich mich vor einem fürch-  dann jemand noch der Gnade verschließen? Ein  ten, den ich so sehr liebe?« In klarer christozentri-  solcher Heilsoptimismus gerät in Gefahr, das Heil  scher Ausrichtung wird das schon in den Sakra-  und die Christusbegegnung zu naturalisieren: Wie  menten grundgelegte Leben und Sterben des Gläu-  der Tod gehört das Heil (trotz seines Geschenk-  bigen auf die Vollendung hin ausgefaltet.  Charakters) zu den Selbstverständlichkeiten.  Bei aller Anerkennung der meditativen Begabung  Vf. huldigt der Auffassung, daß mit dem Tod die  des Autors hinterläßt das Buch doch einen zwie-  Zeit in dem Sinn aufhört, daß eine Gleichzeitigkeit  spältigen Eindruck: Sowohl biblisch als auch dog-  aller irdisch ungleichzeitigen Ereignisse eintritt. So  matisch stellen sich gewichtige Rückfragen. Wenn  begegnete Jesus in seinem Hinabstieg zu den Toten  auf der Rückseite der Gegensatz zwischen diesen  den Menschen, die vor ihm lebten und starben in ih-  Meditationen zu den »angstmachenden Predigten  rem Tod, um sie (also alle, nicht nur die Gerechten!),  von früher« (Fr. Bourdeau) hervorgehoben wird, so  mit sich ins ewige Leben hineinzuführen (S. 26); dader Begegnung mıt T1STUS (verstanden),
andere exıistenzıiell wichtige Aspekte VO  S DIie Me- der den Menschen 1mM Tod « Das eıl muß
dıtationen sınd StTar'! bıblısch geprägt und uch mıt Iso N1IC ın diıesem irdıschen en gewirkt WCI-
trefifenden en Von eılıgene {wa mıt den, sondern ann uch och 1m »Gericht« na
dem Wort der Theresı1a VON Lisieux: »>Ob ich der Christusbegegnung erlangt werden. Sollte sıch
ngs Wıe könnte ich mıch VOT einem fürch- ann Jjemand och der naı verschlıeßen? Eın
ten, den ich csehr lhıebe?« In arer christozentrIi- olcher Heıilsoptimismus geräl| In efahr, das eıl
scher Ausrichtung wırd das schon In den Sakra- und dıe Christusbegegnung naturalısıeren: Wıe
nmenten grundgelegte en und Sterben des Jäu- der Tod gehö! das eıl OLZ se1nes Geschenk-
bıgen auf dıe Vollendung hın ausgefaltet. charakters) den Selbstverständlichkeiten.

Be1l er Anerkennung der meditatiıven egabung V huldıgt der Auffassung, dalß mıt dem Tod dıe
des Autors hınterläßt das Buch doch einen WIEe- Zeıt ın dem Inn aufhört, daß ıne Gleichzeitigkeit
spältıgen INArucC Sowohl bıblısch als uch dog- er iırdısch ungleichzeıntigen Ereignisse e1INTrn So
matısch tellen sıch gewiıchtige Rückfragen. Wenn begegnete Jesus ın seinem Hınabstieg den Toten
auf der Rückseıte der Gegensatz zwıschen dıesen den Menschen, dıe VOT ıhm lebten und tarben in In
Meditationen den »angstmachenden Predigten IC Tod, S1e also alle, NIC. NUr dıe Gerechten!),
Von früher« (Fr Bourdeau) hervorgehoben wırd, mıt sıch 1INs ewige Leben hıneiınzuführen (S 26); da
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ber viele Chrısten uch eute och Christus« iıchten, dem Verfasser in einer Abschrıiıft VON Leo
eben, gılt für S1e dıe gleiche Chance Tod und Auf- Zımny bekannten, 192426 ın Wyhlen Baden) ıIn
stieg Jesu ZU afer fallen ebenfalls ®S wWwel sechswöchigen Kursen VOT angehenden Alka-
3ÖT; Joh 20170 Die Dauer des Fegfeuers demiıikern 1m Mıiıchaelsbund gehaltenen Vorlesun-
wırd als eın Augenblıck mıt verschıeden intens1ıver SCH bılden in {wa den Leıtfaden der ntersuchung,
äuterung S 54) interpretiert. Das ach dem 1od dıe sıch des uch sprachlıch schwıerıgen
erfolgte für Verstorbene 1en insofern der Textes des Denkers der analogıa ent1is zugleıc! als

Arbeıts- und eseDuC verste! Der 1fe deutetAäuterung, als ott dieses voraussıeht (S
95) DIe Auferstehung geschıeht letztlıch uch 1m dl daß der ensch sıch als Miıttelpunkt der analo-
Dod SCH eatürlıc  eıt und uch als Bıld des Trel-

Hıerzu SE1 bemerkt: Eınmal wırd der als ugen- altıgen Gottes WI1IEe dıe ormale TUukTtur
IC verstandene Tod überfrachte: Er ist das letzte der nalogıe dıe Kreatürlichkeit menschlıchen Be-
Werden des Menschen und endgültiger /ustand wußtseıins wıderspiegelt. Das »hom©O analog1a«
(S 40), Christusbegegnung, Gericht, äuterung 1mM pätwer! Przywaras, iın der typologıschen
und Christusgemeinschaft und Auferstehung. Fer- Antrhopologıie, explızıt ema. Der Verfasser VCI-
HGT ist dıe allgemeıne Auferstehung bıblısch immer trıtt dıie Auffassung, daß dıe eigentlıche Präzıislie-

das zweıte Kommen Christı gebunden, das dıe IUNS des Seinsverständnısses und dessen Verknüp-
aC des Erniedrigten offenbart (vgl ess fung mıt dem Prinzıp der nalogıe enn uch
4,16; KOr SA Joh S1e trıtt Iso NIC| TSTI in den späten Schriften erfolgt se1 DIie ex1Iisten-
e1ım indıvıduellen Tod ein nNnsofern muß uch für t1elle rage »nach der ahrheı und dem ınn der
dıe Verstorbenen e1n KEre1ign1s in der /Zukunft AaNSC- als Wırkliıchkeit erfahrenen menschlıchen FExıstenz

werden, W1e S1e und uch Jesus Chrıistus und des zugrundelıegenden Wesens« veranlaßt, dıe
WI1Ssen, dalß andere och auf der FErde en /war ihr ANSCINCSSCHC erkenntniıskritische Methode

gelten ach dem Tod andere »Zeıtvorstellungen« reflektieren, den /usammenhang der ent-
als auftf der Erde, ber dıe otfen eiınden sıch nıcht wıckelnden Methode mıt der erfassenden Se1Ins-
in der wıgkeıt 1mM ınn VO  — vitae intermınabılıs Waiırklichkeıit aufzuzeigen und schlıeßlich das Ver-
mul el perfecta pOSSESSIO; diese OoMmM! 1UT ott hältnıs der darzulegenden Prinzıplen ZUr TheologıeDa dıe Auferstehung 1mM Tod sowohl be1l Christus und ıhren zentralen Aussagen be1l Beachtung der
als uch be1l den übrıgen Menschen ıirdıschen
e1b völlıg und prinzıpiell vorbeigeht und der Tod

Mehrdimensıionalıtät des Dogmas eroörtern.
eTtZiiclc angezlelt wırd dıe hıntergründıge Tage,schon als Entschränkung er Begrenztheıt VOI- inwıeweiıt katholische Relıgiosıtät und Theologıetanden wiırd, entste. ıne ähe Auffassungen, dem Wesen des Menschen In se1iner Kreatürlichkeıit

dıe schon dıie alte Gnosıs vertreten hat. Die theolo- entsprechen In der Lage S1Nd.
gischen Voraussetzungen des Autors, der das
Schreıiben der Kongregatıiıon für dıe aubenslehre In Tre1 großen Teılen geht der Verftfasser seiıne

einıgen Fragen der Eschatologıe I Maı Aufgabenstellung unachs bearbeıtet dıe
N1IC kennen scheınt, ühren Vorbehalten SC- »Analogıe als Methode«, und das unter konsequen-
genüber den sprachlıch g;lungenen und orıgınellen (er inklammerung der mıt iıhr verbundenen relı-
Meditationen. g1ösen und theologiıschen Posıtion. Die ausgehalte-

ANION Ziegenaus, Augsburg pannung zwıschen einer phänomenologıschen
und realogıschen Wırklıchkeıitserfassung äßt
Wahrheıt ansıchtig werden, dıe ın dıe Exı1ıstenz-

Nieborak, Stefan: »Homo analog14«: Zur DhLLO- Form des denkenden Subjekts gebunden bleıbt. S1e
sophisch-theologischen Bedeutung der »analog1a wırd 1mM Xistenzbezug zwıschen dem Werden der
eNntLS« Im Rahmen der existentiellen rage hei Kreatur und dem Ist Gottes, iın der Reflexion
NC Przywara (18589-1972). Frankfurt sıchtig. Eıinheıt und Dıfferenz als ormale TuUuKTtur
Maın Peter Lang, 1994 (Theologie IM ber- der Waiırklıchkeit z Sosein-Daseın, formal-ma-
SUNS, 145 633 Seıten. ter1al) SOWIEe dıe Bezıehungen, dıe zwıschen dıesen

Gegensätzliıchkeiten der Spannungseiheıten
Vorliegende, Von der Kath.-Theol der wahrgenommen werden 1mM Sınne eıner dynamı-

Unıv. ugsburg ANSCHOMMENEC: Dıssertation schen Verschachtelung der gegenüberliıegenden,
ternımmt CS, das umfangreıiche Werk Przywaras, einander konstitulerenden und druchdringenden
dıe Anfänge mıt der Rezeption Newmans, dıe re1l- Seıten, dıese rekursıv-ıterative und ähnlıch-unähn-
fen er! der dreißiger re und dıe Spätschriften 1 Erfassung der geschöpflıchen Welt wırd als
als In sıch geschlossenen phılosophisch-theologi- nalogıe verstanden. S1e bıldet den etzten forma-
schen Gesamtentwuf deuten DIe unveröffent- len Kern kreatürlıchen Bewußtseins und kreatürlı1-


